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1. Bekanntmachungen und Mitteilungen 

44) G. Nr. /:192. II 6 <b 
Ordnung der Predigttexte für das Kiirchenjahr 1965/66 
N:ach der vbn der Lutherlschen L·M:urgrschen Konferenz 
Deutschl:and·s herausgegebenen „Oronung <ler P.redigt
texte" güt als Predigttextreihe für das Kirchenjahr 
1965/66 der Jllllh~giang VI dieser Ovdnung. 
Hiernach sind als Prediig:ttexte folgende Schrifta,b
schni tte festgesetzt: 

1. Sonntag im Advent, 28, No;vemher 1965 
Hebräer 10, 19-25 

2. Sonntag im Advent, 5. Dezember 1965 
2. Tihessalonicller 3, 1-5 

~ 3, Sonntag im Advent, 12. Dezember 1965 
Offenbarung 3, 7-13 

4. Sonntag im Advent, 19. Dezember 1965 
Jesaja 62, 1-12 

In der Christnacht, 24. Dezember 1965 
· Lukas 2, 1-14 
Das heilige Christfest I, 25. Dezember 1965 

1. Johannes 3, 1-6 
Das heili.ge Christfest II (Tag des Erzmärtyrers Stepha

nus), 26. Dezember 1965 
Jeremia 1, 17-19 

Altjahr.sabend (Sil<vester), 31. Dezember 1965 
Jesiaja 51, 1-6 

Neu:jahrst:ag, 1. Januar 1966 
Hebrä1er 13, 20-21 

2. Sonntag nach dem Chri•S•tfeste, 3. Januar 1.966 
(Sonntag nach Neujahr) 
4. Mo'Se 13, 25-28; 14, 1-3. lOb -13. 19-24.31 

Epüphania:s, Donnersta,g, 6. Januar 1966 
2. T'im. 1, 7-10 

1. Sonntag nach Epiphanias, 9. Januar 1966 
1. Mose 28, 10-.22a 

2. Sonntag nach Epi.ph:anias, 16. Januar 1966 
Hebräer 12, lß-..,19. (20) 2il--'25a 

3. Sonntag nach Epilph.aniias, 23. Januar 1966 
Römer 1, 14~17 

Letzter Sonntaig nach Epirphaniais, 30. Januar 1966 
2. Korinther 3, 12-18; 4,6 

Septuagesimä, 6. Febvuar 1966 
·Römer 9, 14-24 

Sexagesimä, 13. Feihruar 1966 
Hebräer, 3, 1. 6'.b-14 

Sonntag vor den Fasten: EstO!IUih~ 20. Februar 1966 
1. Korinther 1, 18-25 

Ruß- und :Bettag vor der Passionszeit, Aschermittwoch, 
23. Februa:r 1966 
Joel 2, 12-19 

1. Sonntag in den Fast;en: Invokavit, 27. Februar 1966 
1. Mose 3, 1-19 

2, Sonntag in den Fasten: Reminiszer1e, 6. März 1966 
Hebräer 5, (1-3.) 4-10 

3. Sonntag in den Fasten: Okuli, 13. März 1966 
Offenbarung 5, 1-14 

4. Sonntag in den ~asten: Lätare, 20. März 1966 
2. Mose 16, 2-7, Hb-15. 31. 35 

5. Sonntag in den Fasten: ·Judiika, 27. März 1966 
Hebräer 7, 24-27 

6. Sonntag in <len Fasten: P.a1marurn, 3. Apr'.ill 1966 
Hebräer 11, (2. 32b-38) 39-40; 12, 1-3 

Gründonnerstag, 7. April 1966 
1. Korinther 10, 16-21 

Karfreitag, 8. Apri,11966 
Hebräer 9, 15. 24-28 

In der Osternacht 
Matthäus 28, 1-7 od·er die Osterhi·storie nach dem 
Evarngelisten 
Matthäus 28, 1~20 oder Lukas 24, 1-49 oder Jo
hannes 20, 1-29 

Ostersonntag, 10. April 1966 
1. Korintiher 15, 12-20 

Ostermontag, 11. April 1966 
Hesekiel 37, 1-14 

1. Sonntag nach Ostern: Quasiirnodogeni ti, 17. April 
1966 
1. Petrus 1, 3-9 

2. Sonntag nach Os-tern: Miiseriko:Pdias 'Domini, 24. 
April 1966 
1. Petrus 5, 1-5 

3. Sonn:ta,g nach Ostern: Jubilate, 1. Mai 1966 
Offenba11ung 21, 1-7 

4. SÖnntag nach Ostern: Kantate, 8. Mai 1966 
Kolosser 3, 12-17 

5. Sonntag nach Ostern: ·Rogate, 1·5. Mai 1966 
Jeriemia 29, 1. 4-14a 

Himmelfahrt, Donnerstag, 19. M•ai 1966 
Koloss-er 3, 1-4. (5-11) 

Exaudi, Sonntag, 22. Mai 1966 
2. Korinther 4, 7-18 

Pfings·tsonnta:g, 29. Mai 1966 
Apo:?telgeschiichte 2, 36-41 

Pfingstmontag, 30. Mai 1966 
Jes.aj,a 44, 1-8 

Trinitatis, Sonntaig, 5. Juni 1966 
Epheser 1, 3-:14. 

1. Sonntag nac.. , 12. J1uni 19&6 
2. Timotheus '» 

Soninta,g, Johannis, h .mi 1966 
Jesaja 49, 1-6 

f 



Wenn Johannis am 24. Juni .gottesdienstlich gefeiert 
wird, giilt für den 19. Juni a}s 2. Sonntag I11ach 
Tdni tatis der Predigttext: 
Jesaja 55, 1-5 

Johanni·s, Freitag, 24. Juni 1966 
siehe Sonntag, 19. Jrunl 1966 

Buß- und Brettrag vor der Ernte 
3. Sonntag nach Trinitatis, 26. •J,uni 1966 

1. Timotheus 1, 12-17 bzw. Psalm 34, 7-19 
4. Sonnta:g nach Trinitatis, 3. Juli 1966 

Römer 14, 7-13. (14-19) 
5. Sonntag nach 'Drim:itatis, 10. J.u'L 1966 

1. Könige 19, 1-8 
6. Sonn taig nach Tl'initati-s, 17. J.uli 1966 

Ephes.er 5, 9-14 
'f. Sonnta:g nach Trinitatis, 24. Juli 1966 

1. Mose 1, 26-31; (2, 1-3) 
8. Sonntag nach Trinitatis, 31. Juli 1966 

Jakobus 2, 14-24 
9. Sonntag nach Trinitatis, 7. A'll:gust 1966 

Josua 24, 1-2a, 13-25 
10. Sonntag nach Trinitati·s, 14. August 1966 

Apostelgeschichte 13, 42-::52 
11. Sonntag nach Trinitatis, 21. August 1966 

Römer 9, 30b-33 
12. Sonntag nach TrinitatLs, 28. August 1966 

Jesaja 29, 18-24 
13. Sonntag nach Trinitatis, 4. September 1966 

Apostelgeschichte 6, 1-7 
14. Sonntag nach Trinitatis, 11. September 1966 

Hebräer 13, l-9b 
15. Sonntag nach T1rinitatts, 18. September 1966 

1. Könige 17, 77 16 
Sonntag, Michaelis, 25. September 1966 

Offenba1,un:g 12, 1-6. 13-17 
1W-enn Michaelis :a:m 29. September gottesdienstlich g.e

feiert wird, gilt der 25. September 1966 als 16. 
. Sonntag nach .Trinitas mit folgendem Predigttext: 
ApofaeJ.geschi.chte 12, 1-17 

Michaelistag, Donnerstaig, 29. September 1966 
siehe Sonntag, 25. September 1966 

17. Sonntag nach Trinitatis, Ernteda:n&tag, 2. Oktober 
1966 
Apostelgeschichte 14, 8-18 

18. Sonntag nach Trinitatis, 9. Oktober 1966 
Apostelgeschichte 16, 9-15 

19. Sonntag nach Trirni:t•atis, 16. Oktober 1966 
2. Mose 34, 4b-10 

20. Sonnt.ag nach Trinitatis, 23. Oktober 1966 
1. Johannis 4, 1-8 

21. Sonntag nach Trinita:ti.s, 30. Oktober 1966 
Hebräer 12, 4-11 

Gedenktag der Reformation, 31. Oktober 1966 
Römer 3, 19b-28 

Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres, 6. Novem'ber 
1966 
Daniel 5, 1-30 

Vorletzter Sonntag des Kirchenjaihres, 13. Nov.emboer 
1966 
Offe.nbamng 19, H-16 

Buß- und Bettag 1am Schluß des Kirchenjahres, Mitt
woch. 16. Novemrber 1966 
Offenbarung 3, 14-22 

Letzter Sonnta:g des Kirchenjahres, Erwigkeitswnrnta:g, 
20. November 1966 
Offenbarung 22, 12-17. 20-21 

Die Zusendung des Sonn- und Festtagsk:alenders für .das 
Kirchenjahr 19615/66 kann nicht erfolgen. 

45) D. Nr. /298/ 2 II 38 k 

Schwerin, den 23. August 1965 

Der Oberkirchenrat 
Beste 

Tonbandaufnahmen Uil'heberrechtlich geschützter 
Werke dl'r Musik zur Verwendung im kirchlichen Dienst 
Das Tonband J:.at sich bei der Verkündigung des Evange
liums und in der Ohristenlehr<' .al:s e.in wertvones Hilfs-
mittel ·erwiesen. Die Elvang' "h 0 1cische Landes-
kirche Mecklenburg:s hat dP' .i' · ihrer Arbeits-
zweige den T'onbanddienst m... ·'° !:? ~z :in Güstrow, 
Domplatz 6 - Landessup.erlnte. ·'° t;; t:J· - eingerichtet. 
Er hat d<ie Aufgabe, die Kirch:5,:-„ !.. @-' m .und kirch-

:-1;:::: 
r.n 

li<:hen Werke ·auf Anforderung mit ;geei1gneten Ton
·bandern zu versorgen und sie für d1e Arbeit m.it dem 
Tonhand anzuregen. 
Werden Werke der Tonkunst •und d·er Literatur auf Ton
band aufgenommen und. werden die Tonbänder öffent
lich abge_spielt, muß das Uriheber.recht des Komponi1s·tien, 
des Schmftste11eris oder des sonstigen .&utoren lbeach tet 
werd1en. Soweit der die Tunschöpfung oder das Kunst
werk. wiedergebende Künstler (Interpret) mit der lWie
dergaibe des Kunstwerkes eine ·eigenschöpferische Lei
stung vol:lbrinrgt, steht auch hier der Urheberschutz zur 
Erörterung. 
Das Urheberrecht sichert de.m Urheber die rausschließ
liche Befugnis, ein Werk ·der Tonkunst oder der Litera
tur zu vervielfältigen, .gewenbsmäßig .zu vertrefüen 
oder öffentlich aufzuführen. Sie ist in § 11 des Gesetzes 
betreffend das Uriheberrecht .an IWerken der LH·eratur 
und der Tonkunst vom 19. Juni 1901 - IJUG - fest
.ge.Jegt. Nach § 8 LUG 1geht das Recht des Urhebers auf 
seine Erben über. Der Schutz des UDheberrechts endet 
nach § 29 LUG, wenn seit dem Tode des Urhebers 50 
J,ahr.e und außel'dem seit der Erstveröffentlichung des 
Werkes 10 Ja•hre abgelaufen sind. · 
Die Au:fna1hme eines Tonbandes stellt ·eime mechani•sche 
Vervielfälti!gung des Werkes dar. 
Bei Werken der 'Musik werden 'in der Deutschen iDemo
kratischen Republik die Aufführungsrechte und die 
mechanischen Verv,ielfälügungsrecht<e nach der Verord
nung vom 17. März 1955 - GBL I, Nrr. 37, S. 313 - durch 
die „Anstalt zur W:ahrung der Auf'führungsr-echte auf 
dem Geihioete der Musik (AIW A)" 1wahrgenommen. 
Die Aufführung von urheber.rechtlich geschützten Mu
sikwerken, wenn sie mit Instrument.ein, Sängern und 
Ohören vor.getragen werden - so.genannte manuelle 
Wiedergabe-, bei Veranstaltungen der Kirchen, Kirch
g.emeinden und ki.rchlichen !Werke hat die AWA rder 
Evangelischen Kirche i.n Deutschland durch Vertrag •vorn 
22. De.ze:rrJ:ber 1960 g.egen eine Pa:uschalver.gJütung ge
stattet. D~eser Verti1ag ·um:Baßt nicht die mechanische 
Vervielfältigrung. von Musikwerken und die Aufführung. 
Nunmehr hat die AWA mit Vertrag vom 2-3. No:vem:ber 
1964 den Evangelischen Gliedkirchen in der Deutschen 
Demokratischen Republik, ve11treten durch die Kirchen
kanzlei der Evangelischen Kirche in :Deutschland, für 
die mit der 'Tonbandarbeit :beauHragten Stellen der 
GLi.edkfrchen 1glegen Z:ahl:ung einer Lizenzgebühr von 
0,20 MDN pro angefangener Spieldauerminute das 
Recht ein.geräumt, .auch mech•anische Vervielfä'lügunrgen 
u11heberrechtlich geschützter We1,ke der Musik auf 
Grund der in diesem Vertrag festgelregten Becficngungen 
vorz,unehmen. Weiterhin .hat die AIWA d·en Tonband
diensten der GHedkirch1en erla,tUbt, Sch:aHrplatten de1· 
Ma1'ken Ami.ga und Eternra 1auf Tonbänder überzu
spielen: 
Eine A:bg.abe .aller bespirelten Tonbänder ist nur zur 
Verwendung im Dienst .der Evang€lischen Kirche 
gest.attet. 
Ferner hat der Deutschre Demokratische Ru:ndßunk unter 
dem 27. Oktober 1964 den Toriba:nddiensten der Evange
lischen Gliedkirchen in d·er Deutschen Demokratischen 
Republik die Genehmigung :z;um Mitschnitt von R:und
funksenclungen für Zwecke innerkirchlicher Gemeinde
arbei.t erteilt, ·sofern diese Mitschnitte nicht gewerb
lichen, sondern nur .in:nerki•rchlichen Zwecke:n dienen. 
Der Vertrag vom 23. Novemberl964 einschließlich der für 
die Scha:llpl.atten der Marken Ami·ga und Eterna erteil
ten Sonderermächtigung und die Genehmigung vom 27. 
Oktobe·r 19'64 num Mitschnitt von Run:dfunksendungen 
sind nachstehend abgied11Uckt. 
Der Vertrrag vom 23. Novem.ber 1964 sowi·e die Sonder
ermächtigung vom gleichen Tage und die oben erwähnte 
Genehmigung des Deut.sehen Demokratischen Rund
funk1s vom 27. Okto'.ber 1964 umfassen nur die Genehmi
gung fiür die von den - Tonbanddienst•en der Eva:nge
li'schen GHedki.rchen auf.genommenen Tonibänder. Die 
G•anehmi.gunrg erstreckt sich nicht .auf d:i.e von !Elnderen 
Mitanbeitern .i:n der Kirche 0Pa:stoven, Diia:konen, J·uniger 
Gemeinde usw. usw.) vorgenommenen Tonbandaufnah
men, .auch wenn rdies.e im Dienst unserer Evamge'hs·chen 
Kirche verwendet wrerden sollen. Für alle d:iese Ton
bandaufnahmen ist vielmehr stets eine besondere Ge
nehmirgung der A W A und gegebenenfaHs des Deutschen 
Demokratischen Rundfunks eimmholen, soweit es sich 



um die Aufnahme urheberrechtlich ,geschützter Werke 
der Tonlmnst (stehe o.ben) handelt oder Tonbänder 
nach geschützt.en SchallpLatten oder Rundfuniksend:un
gen hergestellt W•erden. Die&e NotwendLgkeit, eine be
sondere Genehmigun:g e'inzuholen, dar.f keinesfälls 
außer acht gelass.en werden. Gemde im Bereich der 
Kirch'e muß das E~gentum des anderen (Näch:s.ten) an 
den von ihm !g.eschaffenen 1Werken geachtet und föm 
das für die Nutzung ·se.iner Werke ,geschuLdet,e Entgelt 
entrichtet wenden. Jeder, der in dieser Art u:nd Weise 
ein Tonhand aufnimmt, muß daher, auch wenn •er es 
aussch:l1ießlich 'im kirchlichen Dienst verwenden will, 
unverzüglich die AlWA - Hl2 Ber1in, Marx-En:gels
Platz 7 - u·nterrichten und sich die daiiür zu entrichten
den, k'einesfä.lls hohen Gebühren mittei.len lassen. 1Zur 
Vermeidung von Mißverständrussen wird beirnerkt, daß 
diese Regel!Ung für .aUe Tcmbandla:ufnahmen von Werken 
der Tonkunst gi!lt, ·sei es, daß die Aiufnahmen von Rund
funkS>endungen oder von Schal1platte.n erfolgt oder daß 
die Aufnaihrme unmittelbar in ei:ner Veranstaltung ge
schieht. Von ·dem Schrei1ben an die AWA ist dem 1Ton
bianddienst der Landeskirche ein ·DurchschJag z,u über
senden. 
W.ie oben herei,ts .ausgeführt, ni:mm t die AIW A nach der 
geset:z'1ichen Regelung nur die Urheberrechte des !Korn
po.nisten, nich.t :aber auch des w:ied•eng.ebenden Künst!lers, 
des Iint,eripreten, wa1hr. Jeder, der in einer Veranstal
t1un:g unmittellbar ein Werk der Tonkunst auf Tonband 
aufnimmt, sollte ,s;ich daher vorher auch mit dem 1a,uf
führenden KünsU.er .in Verbindung setzen und ihn um 
Genehmigung di<est:;r Tonbarrrdaufnahme für kirchiiche 
Zwecke b.itten. · 
Sell1bstverständlich .ist jeder Müaribeiter, der ein Ton
band aufnimmt, in der Lage, das BaJnd dem Tonband
dienS't .zur Aufna,hme in seünen Bestand anzubieten. 
N.i:m:mt der TO!nbanddienst das B.and :a:n, regelt er 1auch 
die urhefber.rechtlichen Fragen. ZweifeLsfoa1ge.n sind 'Clem 
Tonbanddienst oder dem Ol:>erkirchenr.at vorzutragen. 

Schwerin, den 14. August 1965 

Der Oberkirchenra.t 
Im Auf.trage: Schi 11 

Vertra,g 
Zwischen 

und 

der A W A - AnS'talt zur W:ahrung der Auffüh
rungsrechte .auf dem Geb.i1ete der M:usik - Ber
lin C 2 Marx-Engels-Platz 7 vertreten durch den 
Diirekt~r, Her.rn Morche ' · 

- .im nachstehenden AlW A genannt -

den Evangelischen Gliedkirchen i·n der DDR, ver
treten auf Grund besonderer Vollmachten durch 
die Kirchenkanzlei der EKD für die Gliedkirchen 
iin der DD'R 

- im nach·s,tehenden IJi.zenznehmer ,genannt -
wird fo1l.gender Vertra1g geschlos·sen: 

§ 1 

Die AW1A räum1t dem Lizenz1nehrner für die mit der 
Tonb:and'aribeit von :ihm 'beauftragten Stellen das Recht 
ei.n mech:ani,sche Vervielfältigungen urheberrechtlich 
ges~hützter Werke der Musik auf Grund der in diesem 
Vertrag festgelegten Bedinig,ungen vorzunehme11. Aus
gienommen sind Bühnein:werke gemäß § 11, Absatz 2 
LUG. 

§ 2 
(1) Der LizeJJJznehmer ist berechtigt, die in § 1 ,genann
ten 1Werke der Musik auf TO!nibänder aufzunehmen und 
zu venvielfälti,gen. Eine Abgabe der hespidten Tonbän
der .ist .nur :?)Ur Verwendung 'i.m 1Dienst der Evange
lischen 'Kirche gestattet. Efne Alb:gabe zu anderen 
Zwecken, d. h. an Dritte, i'st nicht zulässig. 
(2) Hienbei wi.rd <von der AWA .nicht d'a·s Recht ein
geräumt, Werke der Musik - auch ungeschützter - von 
Schal1platten oder sonstigen Tonträgern z,u vervielfäl
tigen. Die Berechtig11111ig hier.21u m·uß vom HePste'ller 
eing,eholt werden. 

§ 3 
Der Lizen:zin.ehimer verpi1ichtet sich, der AWA jeweils 
bis spätestens 10 Tage nach Alb'la:uf eines Quartals von 

den während dieses Zeitraumes getätigten Ton'hand
aufnahmen und Vervielfältigungen von Werken der 
Musik Kenntnis zu geben. Diese Mitteilung muß über 
jede Aufnahme folgendes enthalten: 

·a) Titel der auf.g.enormnenen Musikwerke 
b} Komponist -
c) Länge der einzelnen 'W·erke 
d) Anza.hl der Verv.i.elf.älh§ungen 

§ 4 
Zur Abgeltung der ei:ngerä:u:mten mechanischen VevvieQ
fältigungsrech,te zahlt der Lizenznehme1• ian die A WA 
Lizenzgebühren i.n Höhe von 0,20 ,MDN pro angef1ange
ner Spield.a:uerminute für j1ede Aufnaihme und :Kopie 
geschützter m.usikahscher lWerke. Ausgenommen. sind 
Arch.iv- -und Materbänder. iDie Gebühren sind :inner
halb von 15 Tagen nach .Erhalt des Giehührerfüeschei.des 
der AWiA 1zu entrichten. Für di€ bis zum 30. September 
1964 mit urheberrechtlich geschützter 1Mus.ik 'bereits 
hergestellten Tonbänder zahlt der Lizenznehmer bei 
Vertragsabschluß den Betrag von 670,- 'MDN - in Wor
ten: S.echsh undertsiebzig. 

§ 5 
Der Liz1enznehmer ist verpflichtet, der AWA auf Ver
langen alle Unterll1a:gen .zur Einsichtnahme vorzulegen, 
die Aufschluß über vorgenommene Aufn:aihmen und 
Ver<vielfäJ.tig:unigen von !Werken der Musik und d,eren 
Umfa.n:g zu geben geeignet sind, falls begründeter An:laß 
zu der Vermutung besteht, daß .auf Seiten des Lizenz
nehmers Vertr.a1gs-v,erstöße oder Unregelmäßigkeiten 
vorkommen. 

§ 6 
Werden die Bestimmungen dieses Vertra,g,es s'eitens des 
Li;z;enznehimers nicht eingehalten, ·rst die AWA berech
tigt, die ertei.Ue 1Erunächtig1llng ohne Kündigung zuI'.ück
zuziehen, ohne daß von dem Lizenznehmer Schaden
ersatzansprüche gelt,end ,gemacht werden können. Der 
Lizenznehmer haftet der AIW A für den ei·ng€tretenen 
Schaden. 

§ 7 
Der Vertrag gilt für die Zeit vom 1. Oktober 1964 bis 
31. Dezember 1965. ,Er ver1ä:111gert si.ch .um jewei11's ein 
Jahr, wenn er nicht von einer der vertragschliießenden 
P.arteie:n drei Monate vor Alblauf schri.ffä.ch 1gekündigt 
wird. 

§ 8 
Als zuständiger Gerichtsstand wird das Stadt1bezirks
gericht BerHn-'Mit'te bzw. das Stadtgericht Berlin ver'
e.inbart 
Berlin, den 23. November 1964 

AWA 
·gez. M o r c h e , Ddooktor 

.gez. Behm 
Die Kirchenk!anzlei 

Sonderermächtigung 
zu § 2, Absatz 2 des Vertrages vom 23. November 1964-
Zwischen 

und 

der AWiA - Anst!alt zur Waihrung der Auffüh
rungsrechte auf <leim Ge.biete der Musik - Ber
lin C 2, Marx-Engel,s-Platz 7 

de11 Evangeli·schen Gliedkirchen in der DDR, ver
treten auf Grund besonderer Vol:Lmachten durch 
die Kirchenk1a1nzlei der EKD für die Gliedkirchen 
in der DDR 

§ 9 

In Ermächtigung des V'EB Deutsche Sch.a.llp1atten, Ber
lfa11W 8, Reichstagufer 4-5, gestattet die AWA die Über
spielung vo!l1 Schallplatten der M:arken Amiga und 
Eterna auf Tonlbänder, wenn die Bedingungen des § 10 
erfüllt werden. 

§ 10 
Der L'izenzne:hm,er verpf:Jichitet sich, .innerhatb der Frist 
des § 3 der A WA über jeden Umschnitt von Schallplat~ 
ten des VEB Deutsche Schaill1pliatten Mitteilung in dop
pelter Ausferti,g,ung .zu ·machen, die folgende Ang>a:ben 
entha:lten n:iuß. 



a) Titel des überspielten Musikwerkes 
b) Marke der Schallplatte 
c) Nummer der Schallplatte 
d) A:nzahl der Vervielfä1t.i:§ungen 

§ 11 
Diese Sonderermächtigung tr:itt mit dem 1. Oktober 
1964 in Kraft und i·st BestandteLI des Vertrages. 
Berlin, den 23. November 1964 

AIWA 
gez. M o r c h e , Direktor 

Die Ki•rchenk,ari:zl•ei 
gez. Behm 

Deutscher Demokra.tischer Rundfunk 
Träger des Vat•erländischen Verdienstordens .Ln Gol,d 
B>edLn-Oberschöneweide 
Nalepas.traße 18-50 
Evangelischer Tonbanddienst 
Berlin C2 
Sophienstr. 19 
Ihre Zeichen Ih~'e Nachricht v. Hausruf 
H:'Bö 19. 10. 1964 29 72 

Uns. Zeichen 
I/IKo 

den 27. 10. 1964 
Betr.: Genehmigung zum MHschnitt von Rundfunk-

sendungen für Zwe1cke inne11kirchlicher Ge
meindea11bei t 

Auf W•eisung des amtierenden Vorsitz.enden des Staat
lichen Rund:ßunkkomitees erteile ich Ihnen die erbetene 
Genehmigung zum M.itschni.t:t von Rundfunksendungen 
für Zwecke innerkirchl'icher Gerneinde.a.rbeit. 
Diese Genehmigung •bezieht sich s01Wohl 1auf die von 
der •evangelischen Kirche Ber1in-Bnanden'hurg 1betrje
bene TonbandsteJ,le als auch auf die anderen Ton'band
stellen der evangellschen Ghedkirchen in der DDR. Sie 
umfaßt Mitschnitte, die nicht gewe1,b:Lichen, sondern nur 
innerkirchlichen Zwecken dienen. 
Dm· Anstalt •Z!ur Wahrung der Auf.führungsDechte (AJN A) 
ist Abschrift dieses Schreibens zur K€'11Jntnisnahme 
zugegangen. 

Deutscher Demokratischer Rundf'unk 
- Rechtsaibtieilumg -
gez. Prof. Dr. K au 1 

46) G. Nr. ./462/ II 2 c 
Die Ratschläge der Vereinigten Evangelisch-Lutheri
schen Kirche Deutschlands für gemeinsame Veranstal
tungen evangelischer und römisch-katholischer Chri
sten vom 7. Januar 1965 werden bekanntgegeben 
(vergl. Nr. 12 des diesjährigen Amtsblattes der Evan
gelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen): 
„Ratschläge für gemeinsame Veranstaltungen evangeli
scher und römisch-katholischer Christ•en vom 7. Januar 
1965 
In den letzten Jahren bemühen sich an vielen Orten 
evangelische und römisch-katholische Christen, Fragen 
des Glaubens, des Lebens und der Kirche in besonde
ren Zusammenkünften miteinander zu besprechen. Das 
geschieht auf verschiedenen Ebenen (z. B. in berufs
ständischen Kreisen, in Jugend- und Studentengrup
pen, i.n den Akademien) und in verschiedenen Formen 
(z. B. in geschlossenen Arbeitsgemeinschaften, in Po
diumsdiskussionen). An einzelnen Stellen wurde der 
Versuch „gemeinsamer Gottesdienste" gemacht. Nicht 
selten treffen sich Glieder beider Kirchen zu gemein
samem Gebet vor allem während der römisch-katho
lischen Gebet'soktav und de1' Allianzgebetswoche im 
Januar, sowie der ökumenischen Gebetswoche vor 
Pfingsten. 
Die römisch-katholische Kirche hat im monitum vom 
5. Juni 1948 in der instructio De moti.one oecumenica 
vom 20. Dezember 1949 ökumenische Begegnungen 
streng geordnet; diese beiden Weisungen sind bis heute 
nicht ·zurückgenommen worden. Trofadem läßt das 
neue Konzilsdekret De oecumenismo vom 21. Nov·em
ber 1964 erkennen, daß die römisch-katholische Kirche 
„bewegt von dem Wunsch nach der Wiederherstellung 
der Einheit" vorsichtig die Türen zum Dialog mit ande
ren Kirchen öffnen will. In Deutschland wurde ange
deutet, daß der Dialog auch in den Diözesen auf ver
schiedenen Ebenen angestrebt wird. 
Das Gespräch mit dem römischen Katholizismus, das 
ein Teil des ökumenischen Dialogs ist, bedarf sorg
samer und gründlicher Überlegung. Angesichts der 

Sprach- und Begriffsverwirrung sind für alle Beteilig
ten Rat Hilfe und gegenseitige Unterrichtung erfor
derlich. 'Diesem Ziele wollen die folgenden Ratschläge 
dienen. 

I. 
Voraussetzungen für die Begegnung 
1. Die Verwurzelung in der eigenen Kirche ist Vor

aussetzung für einen fruchtbaren ökumenischen 
Dialog. 
Wenn im Gespräch mit Gliedern anderer Kirchen 
Fragen des Glaubens klar und redlich zur Sprache 
kommen sollen, wird sich der evangelische Christ 
dessen bewußt sein, daß er als Glied seiner Kirche 
spricht. Ökumenischer Dialog ist nicht allein Ge
spräch zwischen einzelnen Christen, sondern seinem 
Wesen nach Gespräch von Kirche zu Kirche. Darum 
muß der evangelische Christ den Glauben seiner 
Kirche bekennen. Gründliche biblische und theolo
gische Kenntnisse sind unerläßlich. Nur wer in und 
mit seiner Kirche lebt, ist für die Begegnung mit 
Christen anderer Kirchen gerüstet. 

2. Zur Führung des Dialogs muß man das rörnisch
katholische Verständnis von „ökumenismus" ken
nen. 
Der Fortschritt, daß die römisch-katholische Kirche 
ihre lange Zeit geübte äußerste Zurückhaltung 
gegenüber den Kirchen des Ökumenischen Rates 
aufgeben will und in das heutige ökumenische Ge
spräch einzutreten beabsichtigt, ist nicht zu ver
kennen. Das Ökumenismusdekret redet von der 
Notwendigkeit einer „dauernden Reformation" un1:i 
stellt dabei die geistlichen Quellen einer Erneuerung, 
die Bitte an Gott und die getrennten Brüder um 
Vergebung wegen der Sünden gegen die Einheit 
heraus. Bessere Voraussetzungen für den Dialog 
wurden auch dadurch geschaffen, daß man von „ge
trennten Brüdern", „getrennten Kirchen und Ge
meinschaften" (communitates ecclesiales) spricht. Es 
wird auch anerkannt, daß „viele und bedeutende 
Elemente oder Güter, aus denen insgesamt die 
Kirche sich erbaut und ihr Leben gewinnt, auch 
außerhalb der siclitbaren Grenzen der katholischen 
Kirche existieren können". 
Aber auch diese neuen Voraussetzungen haben das 
Selbstverständnis der römisch-ka:tholischen Kirche, 
die ei.nzige wahre, mit der Fülle der Heilsmittei 
ausgestattete Kirche zu sein, nicht verändert. Darum 
versteht die römisch-katholische Kirche den Begriff 
„ökumenisch'" nach wi.e vor exklusiv. Nach Codex 
Juris Canonici can. 222 wird dieser Begriff im Zu
sammenhang mit einem Konzil gebraucht, das der 
Papst einberufen und dessen Beschlüsse er bestätigt 
hat. Ökumenisch i.st nur das, was in Einheit mit 
dem Papst geschieht. Einheit der Christenheit setzt 
die Anerkenntnis des Jurisdiktions-, Lehr- und 
Heilsprimates des Papstes voraus. 
Pius XI. stellte in seiner Enzyklika Mortalium ani
mos (1928) fest, daß die Einheit der Kirche nur 
durch Rückkehr der nichtrömischen Christen zur 
römischen Kirche als der einen und wahren Kirche 
verwirkli.cht werden könne. Die intructio De mo
tione oecumenica (1949) nahm diese Forderung wie
der auf: „Die einzig wahre Union geschieht durch 
die Rückkehr der Dissidenten zu der einen wahren 
Kirche Christi." Auch Johannes XXIII. erklärte in 
seiner Krönungsansprache (1958): „In die Herde 
Christi kann keiner gelangen außer. unter der Füh
rung des Papstes; und die Menschen können das 
Heil sicher nur erlangen, wenn sie mit ihm verbun
den sind." In sei.ner Enzyklika Aeterna Dei spientia 
(1961) bezeichnet er das Papsttum als „Mittel- und 
Stützpunkt der sichtbaren Einheit" der Kirche. 
Paul VI. nannte (1963) die römisch-katholische 
Kiirche 'den „einzigen Schafstall", i·n den das Konzil 
„die vielen Schafe Christi ruft, die noch immer nicht 
in dem einzigen Schafstall sind." Er bezeichnet in 
seiner Enzyklika Ecclesiam suam (1964) die Aner
kennung der im Jahre 1870 zum Glaubenssatz er
hobene Stellung des P.apstes als „unerläßliche 
Etappe auf dem Weg zu Christus". Nach der vom 
Konzil beschlossenen dogmatischen Konstitution De 
Ecclesia vom 21. November 1964 ist das Papsttum 
das „immerwährende, sichtbare Prinzip und Funda-



ment der Einheit des Glaubens." Ebenso stellt das 
Dekret De oecumenismus vom 21. November 1964 
fest: „Nur durch die katholische Kirche Christi, die 
das allgemeine Hilfsmittel des Heils ist, kann man 
Zutritt zu der ganzen Fülle der Heilsmittel haben." 
Gleichwohl sind heute viele Katholiken und nicht 
wenige Konzilsväter bereit, es Gott zu überlassen, 
wann und wie er die sichtbare Einheit der Christen
heit herbeiführen wird. Manche Theologen interpre
tieren die Aussagen des Ökumenismusdekrets in die
ser Richtung, wenn der Text auch i.m Zusammen
hang mit der Dogmatischen Konstitution über die 
Kirche gesehen werden muß und eine andere Aus
legung zuläßt. Zwar halten die offiziellen Lehraus
sagen in ununterbrochener Folge am exklusiven 
Verständnis der Einheit und des Begriffes „ökume
nisch" fest. Aber die Kirchengeschichte zeigt, daß 
das Leben der Kirche nicht allein durch Texte be
stimmt wird. Die römisch-katholische Kirche sollte 
sich dessen bewußt sein, daß die Vorstellung, Rom 
sei das Zentrum der Einheit, die schwerste Belastung 
des ökumenischen Dialogs darstellt. 
Das ökumenismusdekret hält gemeinsame Zusam
menkünft~ für dienlich, bei denen „ein jeder mit 
dem and~ren auf der Ebene der Gleichheit spricht" 
(par cum pari agit). Dies erinnert an eine Ub11:ng 
des Ökumenischen Rates. Auch dort erkennen sich 
nicht alle Partner als Kirche im vollen Sinne an. Sie 
üben aber den Dialog und die Zusammenarbeit auf 
der Grundlage der Gleichberechtigung. Das gilt _z. 
B. für die äußere Ordnung der Begegnung, die 
Wahl des Ortes, den Vorsitz, das Recht, gegensätz
liche Meinungen voll und ganz zu vertreten. Der 
Dialog mit Rom kann auf diese Gesprächserfahrun
gen, wie sie etwa in der Toronto-Erklär:'.lng (~950) 
ihren Niederschlag gefunden haben, zuruckgreifen. 
Daß die Frage der Gleichberechtigung und die der 
Anerkennung als Kirche auf verschiedenen l".benen 
liegen, macht eine aufschlußr~iche U:mformu_her_:ing 
im Ökumenismusdekret deutlich. Die Konzilsvater 
hatten als Beschreibung der Reformationskirchen 
beschlossen: _„Durch den Heiligen Geist bewegt, 
finden sie in tj.en Heiligen Schriften Gott, der durch 
Christus spricht" (spiritu sancto movente, in ips.is 
sacris scripturis deum inveniunt sibi loquentem m 
Christo). Dieser bereits gebilligte Text wurde vor 
der Endabstimmung über das Dekret auf „woh_l
wollende autoritativ ausgedrückte Anregung" hm 
geändert~ „Sie rufen den Heiligen Geist an, und 
suchen Gott in den Heiligen Schriften, gleich als ob 
er zu ihnen durch Christus spricht" (spiritum sar_ic
tum invocantes in ipsis sacris scripturis deum .. 111-

quirunt quasi sibi loquentem in Christo). Diese ~n
derungen betr·effen den Kernpunkt der _Reformation. 
Denn es wird damit ausgesagt, daß die getrennten 
Christen nicht vom Heiligen Geist bewegt werden, 
sondern ihn nur anrufen; daß sie Gott nicht finden, 
sondern nur suchen; daß sie ihn eigentlich an der 
falschen Stelle suchen, da er sich nach der Uberz~u
gung der römisch~katholischen Kirch~ .in der Heili
gen Schrift zusammen mit der Tradit1.0n und d~m 
Lehramt des Papstes lebendig entfaltet und gehort 
werden muß: 
Bei der Begegnung mit römischen Katholik.en muß 
man beachten daß der römische Kathol1k dem 
authentischen' Lehramt des Papstes" den „G~hor
~am des Willens und des Verstande~" zu leisten 
hat, sogar dann, wenn der PaJ?st _„mcht le~ztv~r
bindlich spricht" (Kirchenkonst1tut10n). Schh.eßlich 
muß man wissen, daß die römisch-kathohsch~n 
Christen „unter der Aufsicht ihrer Hirten" oder wie 
es auch im Ökumenismusdekret heißt, „unter der 
Aufsicht ihrer Vorgesetzten" an interkonfessionel
len Begegnungen teilnehmen. 

3. Das ElvangeLium verpflichtet zum Diialog !i:n Wahr
heit und il.Jiebe 
Die Frage dräng,t s.ich auf, ob d:ie Begegnung a111ge
·sich ts der :rörnisch-ikatholilschen Prämi'S'sen 111.tcht un
fruchtbiar 1bleiiben muß. Der ev.ain.gelische Gespräch&
partner muß annehmei:, d1aß ~er „Öku~eni·~nus" 
in die römisch-katholische Kirche zuruckfuhren 
wili. Die Frage, olb der iDialog, in den iRom einZilltre
ten 1beabsichtigt, nicht lediglich diesem Ziel dienen 

soll, kann jedenfalls nicht ohne weiteres von der 
Ha:nd gew.i•esen werden. 
Die evangelischen Christen und die evangelische Kir
che ·sind ·bereit, im gemeinsamen Hören auf das 
EvangeJi.um den iDialo1g miJt der römisch-katholischen 
Kirche zu führen. S!ie sin:d g.ewiß, daß das EvW'!ge
lium im Gespräch m,it den Christen und Kirchen 
seine göttl'iche Kraft bewährt. Das EvangeU.um gi.bt 
di.e Freiheit zium D.iallo.g mit jeder Kirche und mit 
jedem Christen. Ökumeniische Ver.an1Jwor1iung weist 
die evangelische Kirche an die ganze Christenheit. 
Darum is1t dem evang•elischen Christen das Zeugnis 
evangelischen Glaubens auch dem römisch-katholi
schen Christen ge1genüber auf.getragen. Nlch•t welllige 
warten auf dieses Zeugnis. 
Mit dem Wesen evangelischen Glaubens ist .eine Hal7 
tung d.es rein ne.gahven Protestes, der ängstlichen 
Defensive und der falschen Polemik nich.t vereinbar. 
Di,e Liebe gebietet,. sich dem ande•ren !ZlUZUJWendoen 
und sich um das Verstehen seines Glauiben-s ;;u 
mühen. Wei.l der .evangelische Christ um d13!s !Wirken 
des Wor.tes Gott.es auch in den anderen Kirchen weiß, 
beachtet er dianklbar die Zeichen der .Erneuerung 
auch .bei den .anderen. Wetl ·er die Notwendigkeit 
d1er ständi.gen R.efo·rmation •seinen eig•men Kirchen
tums 'bejaht, wird er sich .begründeter KrH1ik nicht 
verschließeTi. Wei1l er der Führung der Kirche durch 
den Hefügen Geist vertl"aut, muß er für neue Wege 
offen SBin, di1e der Herr ·sei:ner Kirche weist. 
Anderersei1ts sollte sich jeder, de•r in den Dialog m.it 
dem römischen /Katholizismus eintritt, vor Enthu
siasmus und Illusionen hüten. Mi.t Recht erklärt d.as 
Ökumepismusdekret: „Die 1gesamte Lehne muß ffilar 
vor.gelegt we1:den. Nichts ist dem öfoumen:tschen 
Geist fern, wie falscher fö:~erri.smus." IWo nur das Ge
meimsame ·herausgestellt wird und die Unterschiede 
verharmlost · od1er verschwiegen werden, wil'd die 
!Wahrheit ·verleugrnet. Irril1ehren müssen beim Namen 
genannt werden. Die E.Lnheit kiann-nicht auf Kosten 
der Wa>hrheit gesucht werden. 1Denn die eine Ki-rche 
Jesu Ohristi wird nur dort iaiufei~baut, wo d:as Evan
g;elium ·sch.riftgemäß vierkündet 1.lll1d die Sakramente 
stifturugsgernäß viertwa'ltet werden. 
Dem .aufmerksamen Beobach·ter kann nicht entgehen, 
daß die römi:sch-lkathoUsche Kirche eine Ver.besse
rung des Klimas :anstrebt. Wiederholt ·ist :ausgespro
chen word1en daß Zuges,tä:ndnis·s·e auf dem Gebiet 
der Gottesdi~nstformen und des Ki1rchenrechte1s mög
lich sind. Ausdrücklich wurden .aiber Zugeständn<i'S'se 
in F.ragen .der Gl'aubenslehre .ausgenomrrnen. Wohl 
si.nd die Graben zwi•schen den Küchen auch auf 
viele Vorunteile und mangielnde Kenntn1i:s des ande
ren zurückzuführen. Psychologische, histori•sche und 
soziolog,ische Flaktoren spie!len dalbei eine nkh t uner
hebliche Rol'.le. Die Trennung hat aber ihren Grund 
im unterschieidl'ichen Verständnis der wes•entl:ichen 
Aussagen der HeiH.gen Schrift über das Heil und in 
der Gleichstellunig :der Heiligen Schrift rrn:it späteren 
ki11chlichen Traditionen und Ä:ußer:u.n:gen des pä<pst
iichen Lehnamtes. Di1e römisch-kat1holische Kirche hat 
in den let:aten 1hu.ndert Jahren durch di·e Do:gmen 
von der un!beifüeckten Emp.fängni1s, vom Primat und 
von der in der Kirch.enkonsliitution ausdrüick.Hch be
stätigten Infa:llibi'fität des Paps.te~ ferner von. der 
leiblichen Aufnahme Mari1as in den Himmel die 
lehrmäßi.gen U111ternchiedie noch verNeft. ,.Trotz des 
Ge:i<stes der Selhstprüfung und SeLbstiberiichtigung 
gibt es grundlegende, trennende FJJagen, die von 
einer .beharrlichen R·ealität sind" (V•isiser't Hooft). 
Nachdem Paul VI. 1Ln feierl'icheT Form Mari.a zur 
, Mutter der Kirche" erklär·t hat, scheint die Bewe
gung, die auf eiine Lehre vun der .a:kJhven Mitw.!rk:ing 
Marias bei :dem Erfösu'!11gs1Jag am Kreuz hmztelt, 
nicht endgültlig aus.geschaltet zu sein. 
Wer am interkoniessio:nellen Diialo.g teHnehmen 
will muß die Geister ,untenscheidien können. !Dliese 
Galb'e wächst im Umg.ang rrnit deir Heiliige.n Schrift. 
Darum so1l:te der Dialog von ei,ner intensiven Besin
nung auf das Wort Gottes lbe.gleii:tet ·sein. An1giesiLch1ts 
der römisch-kathoHschen B~helibe1wegung und der 
stärkerien Herausstehl'tmig der Bi1Jel muß von FaH ziu 
Fall .gew,Lsse.nhafä geprüfä wel'den, ob die Heillge 
Schrift Quelle und Richtschrnur ode·r ledi.gl:ich nach-



tr.ägliche Bestätigung des Glau!benslnha:ltes ls1t. Nur 
wer die einzelne Stelle vom Gesamtzeugnis der 
Biibe'l und ihrier zentralen IBo:tschaft von der Recht
fertigung her versteht, kann der mißbrräuch'l·ichen 
Verwendung aius dem Zus.a:mmeruhang herau:sge
lös.ter Sichriftste'llen ,begegnen. Niüchtternheit und 
wache Aufmerks•a:mkielot sind u:nerläßl.ich, wen keine 
Einze:l>heit der römisch-ürathoLischen G1aubens:lehre 
>iso.li.ert gewürd:i.gt werden k!ann, ·sondern i:mmer •zu
g.leich im Rahmen der ;bisher u111veränderten Grund
struktur und des gesamten Lehrgebäudes gesehen 
werden muß. Ökum1e111i1sche Verant1wortu.ng ·si1eht 
aber dort die vie1en eLnZJelnen, die das Evangel.ium 
hören und hören wollen. 

II. 
Möglichkei.ten der Begegnung 

1. Notwendigkeit eingehender Vortbe.reitu:ng 
a) In jeder 'La:ndesk!irche so:Hte •sin Arbeitskr€,is 1be

auf.tragt wel'!den, S!ich .liaufend .mit den ·Fm.gen des 
Ve11häi1tn~sses zur röml1sch-kiatho1ischen Kirche zu 
befassen. Aulig.aJbe dieses Kre.ises i·st die Informa
tion und Beratung der P.farrer und ki'rchhch·en 
M,itarbeÜ.er. iDiie •M•itg1ied·er dies•es Kr1eises stehen 
für Vorträ;ge z.ur VNfügung. Si.e sind bei der Vor
berei•tun.g und Durchführung von Begegnungen 
heranzuziehen. 

b) In der Unterweisung der Gemeinden ist vor allem 
auf foJg·en!dle Themenlkreiise einzugehen: 
Di·e eine Klirche nach der Heiligen Schrift und der 
Lehre der Reformation 
Schrift, 'TDad.i:tivm, Leh1'amt 
Das römi,sch-kiatholiische Verständnis von Kirche, 
ök>umenisch-kiathol:i!sch-1apostolisch, Reform, Re
formatio·n 
Aufä::>au, 'Recht, Lehre und Gottesdienst der 
röm•isch-kathdlischen Kiirche (dabei 1besonders 
Stellung des Papsttums und Mariologie) 
Zwci1t1es Vat.ikanisches Konzil 
Gesch'ich te, Ziele, Methoden und gegenwä1,tige 
Probleme der ökumeni,schen Bewe:gri.mg. 

2. Begegnungen zwi·schen 1evangelischen und röm,isch
katholischen Tiheolo.g1en 
a) Die pe!'sönlichien J3ezLehun1gen .zwischen evangeli

schen und römisch-katholischen Theologen kön
nen sich notiwendi1gerweise nicht nur auf der 
Ebene der Höflichk1ei,t oder der Freundschaft be
wegen. :Der von Theologen ausgeübte JJrienst g'i'ht 
der Begegnung eine geistUche und kirch:liche 
Dtmenslon. 
1Wer mit einem l'ömi·sch-katho.Li·schen T;heologen 
ins Gespräch ko:mmt, sorlte seinen Ausbüdiungs
gan,g, seine Lebens- und Denkweise, sowie den 
hi•erarchischen Chiarak1te.r seines Amtes kennen. 
Er wird auch bedenken müssen, daß izwischen 
den Gliiedern des K:.terus Unterschiede ·der theo-
lo.g!schen Bi1dung bestethen. · 

b) Pfarrer und Pri·es:ter werden häufi,g g,emeins:am 
eingeliaden, 1an öffentlichen und .sozialen Auf
gaben ,mitz·uarhei.ten. In diesem Falle sol11te ge
genseitige Fühlungnahme selbst•verständlich sein, 
damit d1iese Aufgaben nach Möglkhffieit in ge
·meinsamer christ'licher Verant;wortun,g waihr
genommen ·werd•en. So ·h:aben I:rnnere Mi·s·sfon und 
Caritas .gelernt, •aiuf vielien Gelbieten zu:smnmen
zuarlbeiten. Eis k!ann 1aJuch ,geschehen, daß Pf1a,rrer 
und Priester e•inander einlad·en, um gemeinsame 
diakonische, soziiale. kulturelle und, !besond1ers im 
Blick auf die Mischehe, familiäre A·ufg·aiben zu 
beraten. Dabei ergibt sich .die Gelegenheit, in der 
Gemeinde und in den F\amiHen auf1getretene 
Schwierigkeiten fi,e.imütirg zu •besprechen. Pf:amer 
und Priester ·solle~1 einamde.r i.n die Venhältnisse 
ihres Dienstes Einblick gewä·hren. Darin könnte 
sich d:i:e g·e1gensei.tiige Achtung .bewähren. In man
chen Fä'l1len ·ist es nföglich, s:ich g•egensE!iti:g :auf 
Einsame, Kra:nke rn1d 1auf ·besonder.e Notstände 
hinzuweisen, die ·eines Bes·uches bedüden. 

c) Neben gelegentlichen .Ein1adungen von T,heologen 
der :anderen Kil,che zu Vorfrä:gen w.ird es auf 
regionaler Ebene auch 1zu gemeinsiamen Al'hei ts-

kreisen kommen können, die entweder zeitl:ich 
begrenzt Bind oder regemäßi:g durchgeführt wer
den. Diese Begegnungen erfordern sor.gfältige 
Vorbereitung der V.eria:ntlwort.liich.en auf beiden 
Seiten, olb es ·Slich 11Jllr um .g1egensei.ti;ge Informa
tion oder auch um A11be1ts- und Studienprojekte 
handelt. Meist wiird die T·ei.litaih:me von •F1ach
theologen ang)ehrach t 'sei·n. Für 'ihre Bet:e1ildg;ung 
gilt der Ges•ichtspunkt der Piairität eberuso wle :Dür 
die ü1bri,gen Tei:lnehmer und für die Gesprächs
leitung. Die Erfohrung 'lehrt, daß die Begegnun
g.en nur dort zu einem echten Ditalog führen, wo 
1·nnen ein g•emeinsames BUbeLstudium 0ugr.unde
liegt. 

3. Begegnungen von Gemeindegliede11n im geschlosse
nen Kreis 

.a) Die Zus1ammen:arbe;it in poiliti.schen, w.iTtschaft
lichen und soz:ial.en Fmgen· .ist heut·e unedäßHch. 
Sie wird weithi'l1 schon :geübt. Ev:a:ngeli'Sche Ohri
sten, die über S:ach•kenntni:s auf di1esem Gebiet 
verfügen, ·sollten siich 1in Bi1ndung an die für al.le 
Chri1sten vei'b:ind'l:ichen Gebote Gottes dafür be
rei th:ailten. tWo Ge.meindegli.eder die· Absicht 
:halben, d1i·ese Fra,,g1e:n z1usa1mmen mit Güedern der 
römi·sch-lmthoUschen IGrche i:n e~nem hesonde
r·en Ar;bei tskreis zu :beraten, sollten sie dies 1111i t 
dem Gemeindepfarrer :und den Kkchenvorstehern 
besprechen. Einern geeigneten Gemei:ndegl:ied ist 
die Verantwortung zu überitragen. 

·b) Die Artbeitsgeimeinischaft diient vor allem der 
gegensei,ti,gen Kenntnis, der Aiu:sri:chtung :gemein
samer Aufgaben und der Vertiefung des Gl•au
bens. A:uch hier ,gi:l:t, daß der Kontakt, der ·sich 
auf ·ein gemeinsames Bib'e~studh,im ,g1·ündet, die 
t11a1gfähi.gste GruJ11dlaige hat. ZUr Voribereitung 
sonten sich die evang.ehschen' Teillnehmer der 
HHfe des Pfarrers •versichern. 

c) Mit dem Ver:antwortlichen der römisch-kiatholi-. 
·sehen Sei:te ·s:ind vorher das Z'iel, das Programm 
und die Teilnahmebedingungen fes·nzulegen. Es 
empfiehlt s'ich, für d:ie Zusammenkünfte einen 
Wechsel des Ort·es und der iLeitun:g zu verein
baren. Auch auf die ungefähr zahlenmäßige 
Gleich:heit der Tei1lnehmer beider Sei1ten soiwie 
:auf ei:ne geiwisse Ausgewoge,nheit des ge1sti.gen 
Niveaus und der geistliichenSubstanz. ist zu achten. 
Die Teilnahme von KonvertHen lmnn einen Ar
beits1krei·s stark belasten. Darum so~lte sie von 
den Verantwort1ichen offen erörtert werden. Sie 
fordert ein hohes Maß von innerer Freiheit aller 
'Teilnehmer. 

4. Gemeinsame öffentliche VertanstaLt.ung.en 
a) Ob gemeinsame 'öffentliche Veransta11mngen (:ge

n1eins•ame Vnrtria,,gs:abende, Pod1i'umsdiskussionen 
usw.) durchgeführt werden sollen, muß sorgsam 
überlegt wel'den. Sie ·sind nur dort tra!glbar, wo 
die öntticli.en VerhäHniis&e ·Mißdeutung und Ärger
nis ausschl>ießen. Der Ptam e:iner gemeins1a:men 
öffentlichen Vena1nstailtung ,ist ·vo1111 Kirchenvor
stand zu :ber.aten unid zu beschließen. Von dem 
Pla:n ist der Dekan (Superintendent, Propst) 
rechtzeitig ,in Kenntnis zu setze,n. Auch die K:ir
chenl•eitung solltie u:ruterrichtet werden. 

b) Vor einer endgültigen Zusage sind die näheren 
Umstände 1in den 1Einze11heiten 1zu !besprechen und 
festzulegen. Besonders die 'Themerrstellu:nig bedarf 
·sor,gfä:lti.ger Überl•egiun1g. 'Sie kann dem römiisch
katholischen Pa11tner nicht übel'lassen wenden. Es 
empfiehlt sich, auf T1hemen hinz,UJW'i.rken, die ·das 
Leben der Gemeindeglieder in unmittelbarer 
Weise berühren, w.ie z. B. di·e ·F•r1age der 'M•isch
ehe. Vorträge ohne die Mö:glichke.iit der Aius
.sp1~ache · 1assen leicht ein falsches 'BHd entstehen 
und ·s.ind deshaJ1b :abZJulehnen. 

c) Auf das Thema solcher Veranstaltungen sollten 
auch die Gemeindelrneise vortbereitet werden. 
Ebenso wichtig ist jedoch die Nacharbeit in der 
Gemeinde. Notwendiger .a:ls die reine Informa
tion ist da!be.i die K'lär.u:ng des Urt·eils und die 
Emr•beiitung der Folgerungen. 



d) Nach Möglichkeit sofüen die 1a:nweseJ1den Journa
listen ·21u einer anschHeßenden Pres·sekonf~renz 
mit den Vertreter:n der Kirchen ·ei1ngel1acle.n wer
den. 

5. Gemelnsarn1e Gott.esdienste? 
a) Hauptsächlich infolge der Bevölker.ung·smischung 

un,d der stei:gende'n MdbiHtät iist es seiföstver
·ständlich ge1worden, .cLa:s Glieder amid·erer IGrchen 
an Taufen, Trauungen, Beerdigungen, an Ein
weihungen von Kirchen 1und anderen 1besonderi2n 
Goittesdienisten te:tln€1hme!h. Der ev1a:ngeli·sche 
Pfarrer sd1lte di-ese Tatsache .bei sei.ner Verkün
digung bedenken. Er hat bei solchen Antläs·s·en das 
reformatoriische Zeugnis auch vor Gliedern der 
römisch-kaihoJ;ischen K!irche ausz,urich ten. 

b) Die 1anderen :Kirch·en :auch Jn ihrem ,gottesd!ienst
lichen Ha:ndeFn besser rus ibiSJher zu V•erst.ehen, ist 
ei:n wesent~icher Teiil des ökumenischen Diailogs. 
Wo Glieder der römiisch~katholischen Kil»che ein
gel1ad~n werden, gastwei1se am ev:angel.ischen Got
tesdienst t•eihiunehmen, i•st zu 'berücks'ichti•gen, 
daß der römi.sch-ikiathaH1sche Christ kirchenrecht
lichen Bestiimmungen 1umte11lieigt, die die Annahme 
der Einl.a:du:nig erschweren können. A·uch der 
evangelische Oh~is.t soilHe eine 1Einl;adung, 1gast

. weise am römisch-katholischen Gottesdienst teil
zuneihmen i:n seinem Gewissen p1;üfen. Dle Un
terschiede' •im litu1~gJ·schen Ver.halten sii1nd dab.ei 
·sor:gfält;ig z,u ·beachten. Eine :Tei,lnahme a.n der 
römi:sch-kathali:schen Kommunion •ist dem e~an
geli:schen Ohri1sten nicht möglich. 

c) Solange grundlegende Untersch.iede des Ki.rchen
verständ:nisses vo11handen sind, bestehen 1g,e!gen 
Gobtesdienste bei denen der evan.gelische Pfarrer 
und der römJsch~kathoni.sche PI'i·ester gemeinsam 
mitwirken, 1grunctsätzliche Bedenken. Wo der 
Wunsch nach „gemei.ns1annen GottieSidiensten" laut 
wird, müssen d!ie hindernden Grürnde sor.gsam 
und redil'ich !durchdacht werden. In Kanzel- und 
Abendmahls.g€[Ilelnschaft stellt ·~ich die Einheit 
der Kfrche daT. V:iele Gemei1ndeg;lieder sind .sich, 
auch ohne tiefere Kenntnis der Lehrunterschiede, 
dessen bewußt, daß •siich in e~nem gemeinsamen 
Gottesdienst. kirchliche fä.nheit 'darstellt. Siie wür-
den verwirrt werden. M.an d.ad ,eine nicht vor
handene Gemeinschaft nicht vortäuschen. Gottes
d:iensbe die von Pfarrern lbeirder .Kiirchen ge
mei:nsa~ geha:lten werden, kommen leicht iin die 
Nähe eines spektakulären Sch:ausp:iels. Nicht ver
kannt kann .ferner werden, daß dj.e Partiner trotz 
äußer·er Gle11chh1e.it ihres Tuns Verschiedenes 
me1ine.n. Schl'ießlich muß auch auf dien römi1sch
k.at.ho1ischen Partner Rüc!1;sicht genommen wer
den. Das kanonische Recht •\r.e1~biietet i1hm ein: 
cornmunicaitio in .s.acris {OIC ca·n. 1258, 2259). t.I?as 
ökumenismusdekret erklärt: „'Begriff der Em
heit verbietet in den meisten. Fällen die 
gottesdienstlli.che Gemeinschaft; die Sorge um 
die Gnade empfiehlt sie indessen in . man.eben 
Fällen." 'Die Möglichkeit gottesdienstlicher 

. t 'teil tlle-
zwei e die Doe-

Gemeinschaft, von der derh n11cht .aufach unse
ses Satzes spricht, wll'd ,~o.oc da sie „n {l\\,ens des 
formationskirchen ausgedehnt, ·des :fe • d voll-
rerr1 GJ.auben vor allem <wegen · un 1\/l.yst·e-
1Weihesakramentes di-e ursp1,üngliehc. "":i0 •

1-
stä.ndi.ge lWirkHchkeit de.s euchfü'istische.n " 
riums n'icht bewahrt hiaiben." Daraus w;ir!d g" 
gevt, daß die Lehre vom Abendmahl .uind von der 
Liturgie m1it den Kirchen der Reformatiion not
wendiger Gegenstand des Dialo:g's, !d. h. nicht 
gemeinsa:men Hand·eins ist. 
Wo trotz aller M.11dernden Gviinde der Wunsch 
nach einem „1g.emeinsam.en Got.tesdienst" geäußert 
wird, i·st a.uf jeden F.all eine Entsch·etidung der 
Kirche1nle'H·urng her1bei1zufü1hre11. 

d) Das Gebet für di·e eine K:i'rche soillte se1bstver
ständlich TeiCdes allgemeinen Kirchengebets im 
sonntäglichen Gottesdienst sein. Wo Glieder bei
der Kirchen den Wunsch haben, mite'inander in 
kilei·nen Kreisen oder ·auch 'bei. öffentlichen An
'lässen zu beten, sdll!en .s'ie es tun. Das gemein
saime Gebet in der Öffentlichkeit bedarf sorg
fältiger Vorbereitung. Die Form1uHe11ung der Ge
bete ist b1s '.i.n die Einzel:heiten vopher fes1tzulegen. 
Ma:n muß redlich darauf achten, daß der an:dere 
guten Gewissens mitbeten k:ann. Die gleichen 
VoratUssiet:zungen gelten. für Gebetsgottesdienste, 
an denen in 'besonderen Fällen (etw.a bei der 
ökumenischen GebetS1woche) beide Kirchen ·be
teiligt sind. Ei11 Einvernehmen mit der Kirchen
'leitung .ist herbei21uführen. Im .angemeiinen muß 
ein Wechs1el des Ortes .gewährleistet •sein. 

Der ev:angelische Teilnehmer an interkonfesisioneLlen 
Veranstaltungen so'llte seine gesaimtlcirchl!i.che VeDa:nt
wor.tung 1bede·nken. Keine ·Einzelentsch.eidun:g 1k.ann von 
nachbaTschaftl'ichen, ,gesarrit.k!irchliche1n urid ökumeni
schen Zusa.mmenhängen isoliert werden. Darum i:st in 
den Fällen, die die Öffentlichkeit be1,ühren, der Rat der 
K>irchenleitung erfo1'der!lich. Im1mer muß 1bedacht. wer
den, was ,die 1WahPheit gebj.etet und ver:b1ietet 1und was 
die Liebe erlaubt. Daraus erwäch·st auch dlas Ve1iständ
ni1s für d·en rechten Zusammenhang von O~dnung und 
Freiheit." 

Schwerin, den 2. August 193:3 

Der Oberkirchenrat 
Beste 

47) G. N. /51/ Winfried Petersen, P. A. 

Berufung 
Als Nachfolger des Kjirchenmusikdirektors Walter 
Bruhns, de1· als Direktor der Evangelischen Kin:hen
musifoschule •nach Halle be1,ufien wurde, i<st 1Donnk.antor 
W'infried Petersen aus Güstrow zum 1. Oktober 1965 
·als Organist und Kantor .an der Schloßklirche :in Schwe
rin urnd a.ls Leiter ·der kirchenmusik:alischen Aius:bii'Ldung 
:a:m Landeskirchilichen Kat·echeti:schen Seminar :berufen 
word12n. 

Schwerin, den 3. Au§ust 1965 

Der Oberkirchenrat 
H. Timm 

II. Personalien 

In den Ruhestand versetzt wurde: 
Propst Richard 1Wagner in Poikrent auf -seinen 
Antrag zum 1. Oktolber 1965 

/51/, Richard Wagner, Per~.-A~ten 
Am.sitrat E.wald Schuilt in Schwer111n auf semen 
A:ntra:g 21unn 1. September 11965 

/77/ Ewa.ld Schult, Pers.-Akten 
Amtmann WHhelm Oemigk in Rostock auf semen 
Antra"' zum 1. November 1965 

"' /151/ Wi.lhiellm Oerrni•g)k, Pers-Akten 

Heimgerufen wurden: 
Pastor Ulrich Schiaib01w iiln Techerrtin am 26. Juli 
1965 ~m 52. L€1biensj'ahr 

;163/ Ulrich Schabow, ~ers.-A:kten 
Pastor i. R. Hans Dziedo in Neustrelitz am 27. 
Augiust 1965 im 57. Lebensjahr 

· /93/ Hans Dziedo, Pers.-Akten 

Beauftragt mit dem katechetischen Dienst wurde 
zum 15. August 1965: 

C-K·atechetin Dorit Grubel, geb. Gielow, .aus 
Schwerin jn der Kirchgemeinde Liildershagen 

Xnderungen für 
.Seite 1 
K:ritzko.w 

Seite 4 
·Techentin 

1145/ Lüdersh:agen, Christ•en'lehre 
das Kirchliche Amtsblatt Nr. 1/1965 

1. 8. 1965 Helmut Zeddftes 
str>e.ichen, 
z. Z. u1n'.heset2lt 

26. 7. 1965 Ulrich Sch:aibow 
str>eichen, 
•z. Z. u111besetzt 

Seite 6 1. 1. 1966 Richard Wagner, 
Propstei Gadebusch Propst i. R. 

Pokrent 
streichen 

1. 10. 1965 Richard Wagner, 
Propst i. R. 
streichen 
z. Z. unbesetzt 



'III. Handreichung für den kirchlichen Dienst 

In r .. .:s Reformationsfestes: Job. 8, 31-36 

Acr Predi:gt des Rieformauh:msfeslltaiges gewäihnen wir 
uns 1das la:ute Pathos 1ab, um desto g:lauibwürd:iiger die 
Danklb:avkeit :!lür die durch 11.ruther uns neu geschenkte 
evangiehsche W.aih11heit zu 1bezeugen. Der Uil1Jge1wöh:nld.che 
und schwierige Text ist :geetginet, Erll'st und lWiürdie des 
Tages eiindruicksvon die:rn Gewissen einlZiu:präJgen und 
leere Gefühle und lWorte IZU ver!Jrei:ben. 

Di1e Gemeinid•e darf erwarten, daß 'Sie ~n der EiimleH1Ung 
zu einer e.mdrucks-vonen Be:geignung mit dem reformato
dschen Wort geführt wi!lid. Schon ein ei:nziiges l.Juther
wort kann den Dienst tun. ,JWie e1n ungleicher Streit 
oder Kampf ist das, daß ein Schaf mit ·zehn oder hundert 
Wölfen einen Waffengang tun 'Und kä.mpfen soll; wie 
Christus denn zwö!l:f Apostel i1n die gianze Welt ge-
1schlick,t hat, 1unter und 1wi1der •SO viel und unzä:hl.ige 
Wölfe. Da:s d.st mir ein w1underolicher Knieg. Aber sie 
werden aae den Tod :daran fressen, ·c1erm Gott .tut 
MTun!der.zeichen und enhält ·seine Schafe mitten 'Unter 
den lWölfen". Zwei, höch•stens drei 1begle'itende Sätze 
dazu, und der rechte Auftakt ist gegebenl · 

Da:s kräfti.ge Wort '31ber 1sucht offene, lebendig be
wegte Hevzen. Von dien „JU!den" im T>ext W1h1d ge:iagt, 
daß sie :an Jesus „giLauben". Man rwind darunter nicht 
mehr .als eine Gla:ulbensanwMld1ung venstehen dürfen, 
die 1bestenfalls ·eine Verheißung wahren Gl~au1bens in 
sich hat. Man erfährt es durch das Wort der Juden zur 
Abra.hams!kindschaft. Sie leben im Seföstgefühl, durch 
den Patri1archen zum Volk der Erwäh'Lung geworden zu 
sein, eiiner Erwä!hlung, idlie nie wi,eder ve!'lor.en gehen 
kann und die sie ·immer wieder nicht nur i'eligiös, son
defln national deuteten. Da1,u1m .iihr unbelehrbaner po1liti
·scher Ei1gensünn der sie ti11 den nati«:malen U:nterg.a:ng 
stürz.te. Wer U;sprung und Ziel des Glau1bens so si·eht 
wie di1e „Juden", auch n.achldem :m:am Jesus be:gegnet ist, 
der 1lebt •bestenfaUs von woh:LfieiLen Gla.ulbensanwiaind
lungen. Diie protestan1Jischen Christen in IJ)eutschland 
haben hier kei:!l'en Grund zu Ülberheb1ichkei1t. Sie haiben 
allzu ;lange IJ).eutsch·tium unä protestantisches Chr.tsten
tum als Einheit 1betrachtet, o:ft genug unter Ü!berord
nrnng des Deutschtums über das Christentum, und 
Luther, Goethe, Schiller, Bismarck als Männer des glei
chen Geistes betrachrtet. !Siie verloren damit dlie krit1ii'sche 
Gabe, die Geister zu unterschieiiden. Sie konnten sich 
des:havb an K:l:ass.ik und :nationale Polihk ver1l1ieren. In
d•em si·e es tiaten, vedoiren S1ie - .mei·st unbewußt - das 
refor.mator1ische OhPistentum. Ke~n Wunder, .daß ·für 
Ungezäh'lte natio:nale Krisen und zrnletizt der völlige 
Zusammen'bruch Deutschl:and:s zur tötdlichen Gl:aubens
krise iwuPden. Nur W eni,ge werden von ~,hr ga'nz iUnbe
rührt ·ge!b1ieiben .sein. Sei0en wir ehrlich: das Reforma
tionsfiest wir'd nur noch ·selten im Glaubenstrotz, aber 
oft von einer von schwächlichen Glaubensanwandlun
gen leben'de:n und von Anfechtungen fast erdrückten 
evangelischen Christengemeinde gefeiert. Das darf 
nicht zum Hauptaklzent der Prediigt werden, aber soll 
und muß in einem gedrungenen Teil gewissenschär
fend gesagt sein. 

Damit wird deut;lich werden, daß der Huf „Bleibt in mei
nem lWort" :dlie eigentl'iche 'Botscha:f.t ei1J1Jleiten muß. 
Dieser Ruf ist ein Ruf der Treue. Man hüte sich diavor, 
sie vorder.griünclJi:g-gesetzl:i:ch zu ford•ern, - es wäre 
RüCkfall in vorrefopmavoriische gesetzJJ.iche Entartung. 
Statt dessen ist die Verheißung zu emtfalte1n: ,;So seid 
ihr in 1W.ahrhei.t meine Jün1ger"; „iihr wer:det diie Waihr
he.it erkenne111, und c1ie W1ahr,heit wird e<Uch .fnei ma
chen". Schon di-e Wendung ,,'ble1i1ben in meinem Wort" 
wil'd den Theologen .an den Prolog des Ev1angelliurrns 
denken 'lassen, ·urnd ·solche Be&innung wird i>hn vor d€!ffi 
Irrtum ·schützen, unter „WahnheH" einen Qhifosoph.i
schen Begt·iH zu verstehen, statt die Gleichsetzung: in 
1Wahr.heit - in Chl"istus zu eriken1nen. Hier mögen 

einige Lutherworte folgen. „Christus ist ein fest.-e . 
Grund der Seli:gke~t und ein 1um:überwi:ndlicher Fels~ 1 

alilen, d1ie an ihn glauben". „1Durch den G la.ulhen ::i_ s~ 
Chri's1JUs in uns, ja eilIJ:s mit uns". „Diejenigen irren c:l._ i 
da meinen, Christus sei ein Gesetzesgeber, welche~ Cl. i e 
Sitten 'i:n Or~nu.ng bP.Lnge ·wnd wlie ein Sokrates vo.11~ kommene Be11sp1ele der T.ugenden vortra:g·e. Denn <ob 
ei' woihl auch 1das äiußer1iche 111urn :lenkt, so i~ichtet -e . 
doch zue•rst den. i1nner11khen Mensche_n zu. und„ erneu~r~ 
ihn; danach regiert er auch :den Leib, id1·e Rande ur:i_d 
Füße". Von soU.cher Wahr·hei;t „in Olrnisto" kann m-ca:n 
n:icht kilih'l-o!bjek1liv reden, ,sondern nur im ZeugnJ18, :im 
de1: Ergriffen~eit. Luther ~"an[]jte ~'en S:act;;verhalt, der 
heute gern mit dem Attmbut „exrstentae11 1bezeichnet 
wird. „J.e mehr :mich mein Gew.i:ssen, die Sünde u~d 
der Teu:f;gl :anfechten, Ull'll'SO stärker w:i·rd rrne.in.e G-.e
rechbi.gkeit. Denn .<liie ~nd•en, die __ mich drü~en, t•un 
mir wehe. Haolte i,ch harter und 1harter an :rrut Bet4'e·n 
und Schreien ·zu Go.tt, dann wird der Gllallihe Und d.:i-e 
Gerech1Jigkeit i::nme11~u st~rker Ul'.d •stärker". „Das IWort 
,Wahriheiit' bezieht 'S!Ch IIllcht allem auf Worte, so1nide::i..~n 
es muß Üibenh:aupt über diem ganzen Leben stehe'n 
Alles, >Mas w:ir reiden, denken, .leiben :und säm:d, soll g'e~ 
wiß und wahrhaftig sein, daimi t. nich1t :ame1in die w e,i t 
nicht, sondern auch wir se~bst rncht betr01gen 'Weriden " 
Die Wahrheit - Ohri:st.us hat man nur, wenn man i~ 
der 1W1ahrheit - •in Chriist.us J, s t . Am iR~formatiionisfes t 
w.ird nicht ein Dogma von der Rech.tf.ert1ig.unig de:s Sü n
ders durch ,göttHch•e Gnade gelehrt, soltl!dern zum Leiben 
iin Chd•stus gerufen und .geholfen. „Der Gerechte wi.:i.,d 
aus Glauben '1 eben." Es geht für den Christen um 
so'lches Lethen. 

Solches Leben führ~ if'. die wahr.e FreiheH, s. V„ 36 ! „Es 
gibt auch eine Freiheit des Fleisches. Wer sich diese 
Freiheit anmaßt, gehorcht weder Gott noch den G.e
setzen, sondern der tut niach ei1genem Gutdüniken :alles 
wias ihn nur gelüs.tet." „iDer Mensch th:at zwar einE.~ 
Freiheit, .aiber nicht ·so, !daß er Gottes Gebote tun ocler 
.i.assen körinte. Denn wias Gottes Gebot betrifft, ist der 
Mensch nicht frei, sonder:n er soH dem lWort Gottes 
gehorsam sein, oder er wird das UrteH des Tbdes auf 
s;ich 'nehmen müssen." „1W~r 1reden von der Frei1hei·t vor 
Gott, mit der Gott :uns f1rei1s.pricht von Sünden; Welche 
F1,eiheH jedem (Glaubenden) W!iderfährt." „:D!\.l lbist 
al1er Dinge frei bei . Gott durch den G1auiben; ialher b.ei 
den Mensche'll bist du jedermanns Diener durch die 
Liebe." 

Der 1letzte Hal:bs:at•z führt uns auch vor dii:e düstere 
Aussage vo1n V. 34. Wie schwer hegt die Se'lbstsucht auf 
.uns, wie hinder.t .sie den. Durchlbruch zur Liebel Wie 
•zäh hält sie uns bei der Sünde fest! „Eine freie, natür
liche Wi:Hi.gkleit so1'1 ~n uns sein, d:as G'ute zu tun unct 
das Böse z.u lassen. Dais ist die ,gei:stliche Fre:iiheit unct 
Erlösung vom Gesetz." IWiie schl1echt kann 1i1ch hi-er be
stehen, und wie wei.t dehnt sich der Herrschiaftsberoich 
der Sünde jenseits meines ei1genen Lebens 1 Wde schwer. 
1ist es im Re.for:rn:a:tionsf>est vor Gott zu 'bestehen, als 
Einzelner und als Gemeinde! ,.In ChI'istius", „i;n der 
1Wahrheiit", - da g:eltl1ngt es. 
E1i1nllei'tung: Wie er.gre•ift uins jedes große refor:rnatori.sche 
Wort! 
Thema: Die Fr1ei:he:i t de:r Chri1sten 

L fort von der H:a:i:bheit 

2. durch die w.aihrheit zur Frei:heit 

3. Kampf gegein die Sünde 

Schluß: „W'1.s kann euch tun diie Si1nd und Tod? fü1• 

habt mit euch den WEthren Gott. ,Laßt zül'nen Teufel und 
die Höll. Gott's Sohn 'ist worden euer Gesel:l." 

D. G. Holtz 

Veröffentlidi~-::-d~Uz~~z-Nr.·-~~~es Pr~~~~;~~ bei~ Vorsitzenden des Ministerrates der RegiMung der Deutschen Demokratischen Republik·-

Schriftleitung Pastor; Schnoor, Sffiwerin, Münts\raBe 8. Druck: II 16 8 


